
Satzung 

über die Teil-Aufhebung des Friedhofes Neumünden 

Aufgrund der§§ 10 und 58 des Niedersächsischen KommunalvE~rfassungsgesetzes (NKomVG) 
i.d . F. vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S. 576) , zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
29.01 .2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3) und des§ 16 des Gesetzes über das Leichen-, 
Bestattungs- und Friedhofswesen (BestattG) vom 08.12.2005 (I\Jds. GVBI. S. 381 ), zuletzt 
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 23.02.2022 (Nds . GVBI. S. 134), hat der Rat der 
Stadt Hann. Münden in seiner Sitzung am 11.12.2025 folgende Satzung beschlossen: 

§ 1 

(1) Der nordwestliche Teil des städtischen Friedhofes Neumünden (Wilhelmshäuser Straße 20, 
34346 Hann. Münden) mit einer Größe von ca. 35.000 qm wird unter Beachtung der 
Ausnahmen in Absatz 2 aufgehoben. Der Bereich befindet sich oberhalb des Querweges 
zwischen Westpreußenstraße und Wildemannschlucht. 

(2) In dem in Absatz 1 genannten Bereich bleiben zwei Grabste'llen bis zum Ende der Ruhezeit 
Teil des weiterhin nicht aufgehobenen Friedhofteils . 
Es handelt sich um 
a) die Grabstätte Nr.: WG 117 A, neuer Teil mit den Koordinaten (Eckpunkte) 51 °24. 822060'N 
9°38.386500'E; 51 °24.820440'N 9°38.391300'E; 51 °24.819~\00'N 9°38.384160'E; 
51 °24.8176801N 9°38.389020'E 
b) die Grabstätte Nr.: WG1392, neuer Teil mit den Koordinaten (Eckpunkte) 51°24.770340'N 
9°38.354760'E; 51 °24.769440'N 9°38.357640'E; 51 °24.768000 1N 9°38.352780'E; 
51 °24.767040'N 9°38.355660'E 

(3) In dem aufgehobenen Teil gern. Absatz 1 sind die Ruhezeiten aller dort bestatteten 
Verstorbenen abgelaufen . 

(4) Der aufgehobene Bereich gern. Absatz 1 ist in dem beigefügten Lageplan eingezeichnet; 
ebenso die beiden in Absatz 2 genannten Ausnahmen. 
Der Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 

§2 

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

Hann. Münden, 11 .12.2025 

Stadt Hann. Münden 

Bürgermeister 



 

Grabstatte 
WG 1392, neuer Teil 

D aufgehobener Fnedhofsteil 

D nicht aufgehobene Grabstatten 

Übersichtsplan 
Friedhof Neumünden 
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